
n-~f! der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

a-aEPUBLIK ÖSTERREICH 
~. Der Bundesmlnlsier für Verkehr 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Pr.Zl.S.90S/1S-I/1-72 

AN:BiRAGEBEAlTTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Regensburger und Genossen, Nr.326/J 
NR/1972 vom 14.r·1ärz 1972: "Nebengebührenregelung bei 
den ÖBB-Bediensteten". 

Zur Anfrage der Herren Abgeordneten erlaube ich mir, 
folgendes mitzuteilen: 

Zu den Fragen 1) und 2): 

Dem Hauptausschuß des Nationalrates wird voraussicht­
lich im Laufe des llfonates Mai 1972 ein Entwurf der 
4.Novelle der Bundesbahn~Pensionsordnung 1972 zur 
Zustimmung zugeleitet werden, in dem u.a. auch eine 
Regelung über die Anrechenbarkeit von Nebengebühren 
für den Ruhegenuß an Bundesbahnbedienstete, deren 
Hinterbliebene und Angehörige enthalten sein wird. 

Zu Frage 3) 

Im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen werden 
unter Beachtung der für die Bundesbeamten geltenden 
G:rundsätze Nebengebühren gewährt, die nunmehr eben­
falls, und zwar pauschaliert, ruhegenußfähig werden 
sollen. 
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Die Vielfalt der Nebengebühren und die Unterschied­
lichkeit, die insbesondere darin besteht, daß Neben­

gebühren für Nehrleistungen, für Erschwernisse und 
für Gefährdungen gewährt werden, läßt es nicht zweck­

mäßig erscheinen, diese Gebühren in ihrer effektiven 
Hähe zu. speichern, gegebenenfalls zu valorisieren und 

den sich daraus ergebenden Gesamtbetrag der Bemessung 
der Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß zugrunde zu legen. 

Bei einer solchen, auf die im Zeitpunkt des Ausscheidens 

des Beamten aus dem Dienststande herrschenden Verhält­
nisse nicht Bedacht nehmenden Vorgangsweise, müßte 
vielfach zwangsläufig eine vollkommene Veränderung 
des auch für die Beamten des Ruhestandes geltenden 
leistungsbezogenen Bezugsschemas eintreten. Aus diesem 
Grunde und unter Beachtung des Prinzips der Verwaltungs­
vereinfachung soll bei den Österreichischen Bundesbahnen 
im Gegensatz zu der für die Bundesbeamten geltenden 
Regel~ng die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß in pau­
schalierter Form gewährt werden. 

Ferner ist u.a. beabsichtigt, in dieserNovelle der 
Bundesbahn-Pensionsordnung den Ruhegenußempfängenldurch 
Abänderung des § 32 bei Überweisung ihrer Pensionsbezüge 
auf ein Scheck- oder Girokonto in ähnlicher Vleise wie 
Beamten des Dienststandes die Häglichkeit zu eröffnen, 
der Gattin die Verfügungs berechtigung über das Konto 
einzuräumen. Durch eine derartige Regelung soll die 
bargeldlose Auszahlung der Pensionsleistungen an Ruhe-

sollen 
genußempfänger gefördert und/gleichzeitig Kosten für 
die Postzustellung eingespart werden. 

Beide Änderungen erforderten umfangreiche Vorarbeiten, 

die e~st im Laufe des Monates April 1972 abgeschlossen 
sein werden. 
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Abschließend wird noch darauf v~rwiesen, daß die im 
Bereich der Österreichischen Bundesbahnen vorgesehene 
Regelung über die Gewährung der Hebengebührenzulagen 

zum Ruhegenuß mit einem l1inimum anVervml tungsarbei t, 
und zwar in fast allen in Betracht kommenden Fällen 
maschinell, unter Verwendung der elektrontschen Daten­

verarbeitungsanlagen (EDV) durchgeführt und daß daher 
die Zuerkennung, Bemessung und Auszahlung der Neben­
gebührenzulagen und die Abrechnung allfälliger aus 

diesem Titel für zurückliegende Zeiträume gebührenden 
Nachzahlungen innerhalb von 2 r10naten nach der Kund­
machung dieser Novelle im Bundesgesetzblatt abgeschlos­
sen sein wird. 

Wien, am 19. April 1972 
Der Bundesminister: 
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